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 in Anbetracht der großen Veränderungen, die sich derzeit 
auf der internationalen Bühne vollziehen, sowie des Strebens 
aller Völker nach einer internationalen Ordnung, die auf den in 
der Charta verankerten Grundsätzen beruht, namentlich der 
Förderung und Unterstützung der Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten für alle sowie den Grundsätzen der 
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker, des 
Friedens, der Demokratie, der Gerechtigkeit, der Gleichheit, 
der Rechtsstaatlichkeit, des Pluralismus, der Entwicklung, der 
Verbesserung des Lebensstandards und der Solidarität, 

 in der Erkenntnis, dass die internationale Gemeinschaft 
Mittel und Wege finden sollte, um die derzeitigen Hindernisse 
zu beseitigen und den Herausforderungen zu begegnen, die sich 
der vollen Verwirklichung aller Menschenrechte entgegenstel-
len, und um weitere Menschenrechtsverletzungen zu verhin-
dern, die sich daraus auf der ganzen Welt ergeben, und dass sie 
auch weiterhin die Bedeutung der wechselseitigen Zusammen-
arbeit, des gegenseitigen Verständnisses und des Dialogs mit-
einander beachten sollte, wenn es darum geht, die Förderung 
und den Schutz aller Menschenrechte zu gewährleisten, 

 bekräftigend, dass die Verstärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte eine we-
sentliche Voraussetzung für die volle Verwirklichung der Ziele 
der Vereinten Nationen bildet und dass die Menschenrechte 
und Grundfreiheiten das Geburtsrecht aller Menschen sind, 
wobei es oberste Aufgabe der Regierungen ist, diese Rechte 
und Freiheiten zu fördern und zu schützen, 

 sowie bekräftigend, dass alle Menschenrechte allgemein 
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander 
verknüpft sind und dass die internationale Gemeinschaft die 
Menschenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise, auf 
derselben Grundlage und mit demselben Nachdruck behandeln 
muss, 

 ferner in Bekräftigung der verschiedenen Artikel der Char-
ta, die die jeweiligen Befugnisse und Aufgaben der Generalver-
sammlung, des Sicherheitsrats und des Wirtschafts- und So-
zialrats darlegen und damit den grundlegenden Rahmen für die 
Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen bilden, 

 in Bekräftigung der Selbstverpflichtung aller Staaten auf die 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus anderen wichtigen völker-
rechtlichen Übereinkünften, insbesondere denjenigen, die das 
internationale Recht der Menschenrechte und das humanitäre 
Völkerrecht betreffen, 

 unter Berücksichtigung dessen, dass nach Artikel 103 der 
Charta die Verpflichtungen aus der Charta Vorrang haben, 
wenn sich die Verpflichtungen von Mitgliedern der Vereinten 
Nationen aus der Charta und ihre Verpflichtungen aus anderen 
internationalen Übereinkünften widersprechen, 

 unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen zu dieser 
Frage, namentlich ihre Resolution 56/152 vom 19. Dezember 
2001, 

 1. wiederholt die feierliche Verpflichtung aller Staaten, 
die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Men-
schenrechte und bei der Lösung internationaler Probleme hu-
manitärer Art unter voller Einhaltung der Charta der Vereinten 
Nationen zu verstärken, unter anderem durch die strikte Befol-
gung aller Ziele und Grundsätze, die in ihren Artikeln 1 und 2 
dargelegt sind; 

 2. unterstreicht die entscheidende Rolle der Arbeit, die 
die Vereinten Nationen und die regionalen Abmachungen in 
Übereinstimmung mit den in der Charta verankerten Zielen und 
Grundsätzen leisten, um die Achtung vor den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen und internatio-
nale Probleme humanitärer Art zu lösen, und bekräftigt, dass 
alle Staaten bei diesen Tätigkeiten die in Artikel 2 der Charta 
dargelegten Grundsätze voll und ganz einhalten müssen, insbe-
sondere indem sie die souveräne Gleichheit aller Staaten achten 
und jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politi-
sche Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit 
den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung 
oder Anwendung von Gewalt unterlassen; 

 3. erklärt erneut, dass die Vereinten Nationen die allge-
meine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied nach Rasse, Ge-
schlecht, Sprache oder Religion fördern werden; 

 4. fordert alle Staaten auf, im Rahmen eines konstrukti-
ven Dialogs umfassend zusammenzuarbeiten, um die Förde-
rung und den Schutz aller Menschenrechte für alle zu ge-
währleisten und friedliche Lösungen für internationale Proble-
me humanitärer Art zu fördern, und bei ihren diesbezüglichen 
Maßnahmen die Grundsätze und Normen des Völkerrechts 
strikt einzuhalten, indem sie unter anderem die internationalen 
Menschenrechtsnormen und das humanitäre Völkerrecht voll 
und ganz achten; 

 5. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den 
Mitgliedstaaten, den Organen, Organisationen und anderen Tei-
len des Systems der Vereinten Nationen sowie den zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zur 
Kenntnis zu bringen und so weit wie möglich zu verbreiten; 

 6. beschließt, diese Frage auf ihrer achtundfünfzigsten 
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behan-
deln. 

RESOLUTION 57/218 

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 18. Dezember 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/556/Add.2 und Corr.1-3, Zif-
fer 127)459. 

 
459 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Armenien, Bangladesch, Brasilien, 
Burkina Faso, Chile, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Guatemala, Haiti, Indo-
nesien, Jordanien, Kap Verde, Kolumbien, Kuba, Mali, Mauritius, Mexiko, 
Mosambik, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, Peru, Philippinen, Senegal, Sier-
ra Leone, Sudan, Suriname, Tunesien, Türkei und Uruguay. 
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57/218.  Schutz von Migranten 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 56/170 vom 19. Dezem-
ber 2001, 

 bekräftigend, dass in der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte460 verkündet wird, dass alle Menschen frei und 
gleich an Würde und Rechten geboren sind und ohne Unter-
schied, insbesondere nach Rasse, Hautfarbe oder nationaler 
Herkunft, Anspruch auf alle darin verkündeten Rechte und 
Freiheiten haben, 

 sowie in Bekräftigung der von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte461, der Internationalen Konferenz über Bevöl-
kerung und Entwicklung462, dem Weltgipfel für soziale Ent-
wicklung463 und der Vierten Weltfrauenkonferenz464 verab-
schiedeten Bestimmungen betreffend Migranten, 

 unter Begrüßung der Bestimmungen über die Menschen-
rechte von Migranten in der Erklärung und dem Aktionspro-
gramm von Durban, die am 8. September 2001 von der Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz verab-
schiedet wurden465, und ihrer Befriedigung über die wichtigen 
Empfehlungen Ausdruck verleihend, die in Bezug auf die Ent-
wicklung internationaler und nationaler Strategien für den 
Schutz von Migranten und die Konzipierung von Migrations-
politiken abgegeben wurden, die die Menschenrechte von Mi-
granten in vollem Umfang achten,  

 unter Hinweis auf ihre Resolution 40/144 vom 13. Dezem-
ber 1985, mit der sie die Erklärung über die Menschenrechte 
von Personen, die nicht Staatsangehörige des Landes sind, in 
dem sie leben, billigte, 

 in Anerkennung des positiven Beitrags, den Migranten häu-
fig leisten, namentlich dann, wenn sie sich schließlich in die 
Gesellschaft ihres Gastlands integrieren, 

 
460 Resolution 217 A (III). 
461 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
462 Siehe Report of the International Conference on Population and De-
velopment, Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten 
Nationen, Best.-Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
463 Siehe Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen, 
6.-12. März 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.166/9 vom 19. April 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und 
II. 
464 Siehe Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Septem-
ber 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 
17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. 
465 Siehe Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz, Erklärung und 
Aktionsprogramm. 

 in Anbetracht dessen, dass Migranten und ihre Familien 
sich häufig in einer verletzlichen Situation befinden, unter an-
derem, weil sie nicht in ihrem Herkunftsstaat sind und auf 
Grund der Unterschiede in Sprache, Bräuchen und Kultur 
Schwierigkeiten begegnen, sowie in Anbetracht der wirtschaft-
lichen und sozialen Schwierigkeiten und Hindernisse, die ille-
galen oder irregulären Migranten bei der Rückkehr in ihren 
Herkunftsstaat im Wege stehen, 

 sowie in Anbetracht der Notwendigkeit eines zielgerichte-
ten, konsequenten Ansatzes gegenüber Migranten als einer 
konkreten schwächeren Gesellschaftsgruppe, insbesondere ge-
genüber Frauen und Kindern unter den Migranten, 

 zutiefst besorgt über die in verschiedenen Teilen der Welt 
auftretenden Ausprägungen von Gewalt, Rassismus, Fremden-
feindlichkeit und anderen gegen Migranten, insbesondere Frau-
en und Kinder, gerichteten Formen von Diskriminierung sowie 
unmenschlicher und erniedrigender Behandlung, 

 betonend, wie wichtig es ist, dass Bedingungen geschaffen 
und gefördert werden, die zu größerer Harmonie zwischen den 
Migranten und der übrigen Gesellschaft des Staates, in dem sie 
leben, führen, damit die in Teilen zahlreicher Gesellschaften 
immer häufiger von Einzelpersonen oder Gruppen gegen Mi-
granten verübten Akte des Rassismus und der Fremdenfeind-
lichkeit beseitigt werden, 

 Kenntnis nehmend von dem am 1. Oktober 1999 vom Inter-
amerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte abgegebenen 
Gutachten OC-16/99 betreffend "Das Recht auf Information 
über konsularische Hilfe im Rahmen der Garantien für ein ord-
nungsgemäßes Verfahren" im Falle von ausländischen Staats-
angehörigen, die von den Behörden eines Empfangsstaats in-
haftiert worden sind, 

 erfreut über das wachsende Interesse der internationalen 
Gemeinschaft an dem wirksamen und umfassenden Schutz der 
Menschenrechte aller Migranten und unterstreichend, dass wei-
tere Anstrengungen unternommen werden müssen, um die Ach-
tung der Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Migranten 
sicherzustellen, 

 begrüßend, dass einige Staaten das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisier-
te Kriminalität und die dazugehörigen Protokolle466 bereits rati-
fiziert haben, und erneut darauf verweisend, wie wichtig es ist, 
im Einklang mit den Resolutionen 55/25 vom 15. November 
2000 und 55/255 vom 31. Mai 2001 das rasche Inkrafttreten 
dieser Rechtsinstrumente sicherzustellen, 

 1. begrüßt die in der Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen467 erneut eingegangene Verpflichtung, Maßnah-

 
466

 Resolution 55/25, Anlagen I-III und Resolution 55/255, Anlage. 
467

  Siehe Resolution 55/2. 
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men zu ergreifen, um die Achtung und den Schutz der Men-
schenrechte von Migranten, Wanderarbeitnehmern und ihren 
Familienangehörigen zu gewährleisten, die in vielen Gesell-
schaften immer häufiger vorkommenden rassistischen und 
fremdenfeindlichen Handlungen zu beseitigen und in allen Ge-
sellschaften größere Harmonie und Toleranz zu fördern; 

 2. ersucht alle Mitgliedstaaten, im Einklang mit ihrer je-
weiligen Verfassungsordnung sowie der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte460 und den internationalen Übereinkünften, 
deren Vertragsparteien sie sind, namentlich den Internationalen 
Menschenrechtspakten468, dem Übereinkommen gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung oder Strafe469, dem Internationalen Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung470, der 
Internationalen Konvention zum Schutz der Rechte aller Wan-
derarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen471, dem Über-
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau472, dem Übereinkommen über die Rechte des Kin-
des473 und den anderen anwendbaren internationalen Men-
schenrechtsübereinkünften, die Menschenrechte aller Migran-
ten wirksam zu fördern und zu schützen; 

 3. fordert die Staaten auf, die in der Erklärung und dem 
Aktionsprogramm von Durban465 enthaltenen Menschenrechte 
von Migranten in vollem Umfang zu fördern und zu schützen; 

 4. verurteilt nachdrücklich jede Form der Rassendiskri-
minierung und Fremdenfeindlichkeit im Zusammenhang mit 
dem Zugang zu Arbeitsplätzen, beruflicher Ausbildung, Wohn-
raum, Schulbildung, Gesundheits- und sozialen Diensten sowie 
anderen Diensten, die zur Nutzung durch die Öffentlichkeit be-
stimmt sind, und begrüßt die aktive Rolle der staatlichen und 
der nichtstaatlichen Organisationen bei der Bekämpfung des 
Rassismus und bei der Gewährung von Hilfe für die einzelnen 
Opfer rassistischer Handlungen, einschließlich Migranten; 

 5. ersucht alle Staaten, im Einklang mit ihren innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften Verletzungen des Arbeitsrechts in 
Bezug auf die Arbeitsbedingungen von Wanderarbeitnehmern 
entschlossen strafrechtlich zu verfolgen, darunter auch diejeni-
gen in Bezug auf ihre Bezahlung sowie die Gesundheits- und 
Sicherheitsbedingungen am Arbeitsplatz; 

 6. fordert alle Staaten auf, ihre Einwanderungspolitik zu 
überprüfen und erforderlichenfalls zu ändern, um alle diskrimi-
nierenden Praktiken gegen Migranten zu beseitigen, und eine 
Spezialausbildung für richtliniengebende Staatsbeamte sowie 
Polizei-, Einwanderungs- und andere zuständige Beamte be-
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 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
469

 Resolution 39/46, Anlage. 
470

 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
471

 Resolution 45/158, Anlage. 
472

 Resolution 34/180, Anlage. 
473

 Resolution 44/25, Anlage. 

reitzustellen, und unterstreicht damit, wie wichtig es ist, wirk-
same Maßnahmen zu ergreifen, um Bedingungen zu schaffen, 
die einer größeren Eintracht und vermehrter Toleranz innerhalb 
der Gesellschaften förderlich sind; 

 7. erklärt erneut, dass alle Vertragsstaaten die allgemein 
anerkannten Menschenrechte von Migranten, insbesondere von 
Frauen und Kindern, unabhängig von ihrem rechtlichen Status 
voll schützen und sie human behandeln müssen, insbesondere 
im Hinblick auf die Gewährung von Hilfe und Schutz; 

 8. erklärt erneut nachdrücklich, dass die Vertragsstaaten 
des Wiener Übereinkommens von 1963 über konsularische Be-
ziehungen474 verpflichtet sind, die uneingeschränkte Achtung 
und Einhaltung des Übereinkommens sicherzustellen, insbe-
sondere im Hinblick auf das Recht ausländischer Staatsangehö-
riger, im Falle einer Inhaftierung unabhängig von ihrem Ein-
wanderungsstatus mit einem Konsularbeamten ihres eigenen 
Staates zu verkehren, und die Pflicht des Staates, in dessen Ho-
heitsgebiet die Inhaftierung stattfindet, den ausländischen 
Staatsangehörigen von diesem Recht in Kenntnis zu setzen; 

 9. bekräftigt die Verantwortung der Regierungen für die 
Absicherung und den Schutz der Rechte von Migranten vor il-
legalen oder gewalttätigen Akten, insbesondere Akten der 
Rassendiskriminierung und Verbrechen, die von Einzelperso-
nen oder Gruppen aus rassistischen oder fremdenfeindlichen 
Motiven begangen werden, und fordert sie nachdrücklich auf, 
die diesbezüglichen Maßnahmen zu verstärken; 

 10. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, wirksame 
Maßnahmen zu verabschieden, um der willkürlichen Festnahme 
und Inhaftierung von Migranten, so auch durch Einzelpersonen 
oder Gruppen, ein Ende zu setzen; 

 11. nimmt Kenntnis von dem Zwischenbericht der Son-
derberichterstatterin der Menschenrechtskommission über die 
Menschenrechte von Migranten475 und ersucht sie, die in der 
Erklärung und dem Aktionsprogramm von Durban enthaltenen 
Empfehlungen bei der Wahrnehmung ihres Mandats, ihrer Auf-
gaben und ihrer Pflichten auch weiterhin zu berücksichtigen; 

 12. legt den Mitgliedstaaten nahe, soweit nicht bereits ge-
schehen, innerstaatliche Strafgesetze zur Bekämpfung des in-
ternationalen Menschenhandels mit Migranten zu erlassen, die 
insbesondere den Fällen von Menschenhandel Rechnung tragen 
sollen, die Migranten in Lebensgefahr bringen oder verschie-
dene Formen der Knechtschaft oder Ausbeutung, wie bei-
spielsweise Schuldknechtschaft, sexuelle Ausbeutung oder 
Ausbeutung der Arbeitskraft, umfassen, und die internationale 
Zusammenarbeit zur Bekämpfung dieses Menschenhandels zu 
verstärken; 

 
474 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 596, Nr. 8638. 
475 Siehe A/57/292. 
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 13. legt den Staaten nahe, die Teilnahme an den interna-
tionalen und regionalen Dialogen über die Migration zu erwä-
gen, an denen die Herkunfts- und Zielländer sowie die Transit-
länder beteiligt sind, und bittet sie, zu erwägen, im Rahmen des 
anwendbaren Rechts der Menschenrechte bilaterale und regio-
nale Übereinkünfte über Wanderarbeitnehmer auszuhandeln 
und gemeinsam mit Staaten anderer Regionen Programme zum 
Schutz der Rechte von Wanderarbeitnehmern auszuarbeiten 
und durchzuführen; 

 14. legt allen Regierungen nahe, im Einklang mit den gel-
tenden Rechtsvorschriften die etwaigen Hindernisse zu beseiti-
gen, die den sicheren, uneingeschränkten und zügigen Transfer 
von Einkünften, Vermögenswerten und Ruhestandsgeldern von 
Migranten in ihr Herkunfts- oder jedes Drittland verhindern, 
und gegebenenfalls Maßnahmen zur Lösung aller sonstigen 
Probleme zu erwägen, die einen solchen Transfer möglicher-
weise behindern; 

 15. begrüßt die von einigen Ländern verabschiedeten 
Einwanderungsprogramme, die Migranten die volle Integration 
in die Gastländer ermöglichen, die Familienzusammenführung 
erleichtern und ein harmonisches und tolerantes Umfeld för-
dern, und legt den Staaten nahe, die Möglichkeit der Annahme 
derartiger Programme in Erwägung zu ziehen; 

 16. fordert alle Staaten auf, die Menschenrechte von Mi-
grantenkindern, insbesondere unbegleiteten Migrantenkindern, 
zu schützen und dabei sicherzustellen, dass das Wohl der Kin-
der und ihre Wiedervereinigung mit den Eltern, sofern möglich 
und angebracht, mit höchstem Vorrang zu berücksichtigen sind, 
und legt den zuständigen Organen der Vereinten Nationen nahe, 
im Rahmen ihres jeweiligen Mandats der Lage von Migranten-
kindern in allen Staaten besondere Aufmerksamkeit zu widmen 
und bei Bedarf Empfehlungen zur Verstärkung ihres Schutzes 
abzugeben; 

 17. begrüßt es, dass der 18. Dezember zum Internationa-
len Tag der Migranten erklärt wurde und dass die Mitgliedstaa-
ten und die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisa-
tionen gebeten wurden, diesen Tag zu begehen, indem sie unter 
anderem Informationen über die Menschenrechte und Grund-
freiheiten von Migranten und ihrem wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Beitrag zu ihren Gast- und Heimatländern 
verbreiten, Erfahrungen austauschen und Maßnahmen konzi-
pieren, um den Schutz der Migranten zu gewährleisten; 

 18. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung unter dem Unterpunkt 
"Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer Ansätze zur 
besseren Gewährleistung der effektiven Ausübung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten" einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen, und ersucht die 
Sonderberichterstatterin, der Versammlung auf ihrer achtund-
fünfzigsten Tagung einen Zwischenbericht über die Erfüllung 
ihres Mandats vorzulegen. 

RESOLUTION 57/219 

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 18. Dezember 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/556/Add.2 und Corr.1-3, Zif-
fer 127)476. 

57/219. Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
bei der Bekämpfung des Terrorismus 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen, 

 sowie in Bekräftigung dessen, dass die Achtung aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit 
von grundlegender Bedeutung ist, namentlich wenn es um die 
Maßnahmen gegen den Terrorismus und die Angst vor dem 
Terrorismus geht,  

 unter Hinweis darauf, dass die Staaten zum Schutz aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Personen verpflich-
tet sind, 

 sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen der 
Generalversammlung und des Sicherheitsrats über Maßnahmen 
zur Beseitigung des internationalen Terrorismus, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 48/141 vom 
20. Dezember 1993 sowie unter anderem auf die Verantwor-
tung des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte, die effektive Ausübung aller Menschen-
rechte zu fördern und zu schützen, 

 unter erneutem Hinweis auf Abschnitt I Ziffer 17 der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Wien, die am 25. Juni 
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschie-
det wurden477, worin festgestellt wird, dass die Handlungen, 
Methoden und Praktiken des Terrorismus in allen seinen For-
men und Ausprägungen Aktivitäten sind, die auf die Beseiti-
gung der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der Demo-
kratie gerichtet sind, die territoriale Unversehrtheit und die Si-
cherheit der Staaten bedrohen und rechtmäßig konstituierte Re-
gierungen destabilisieren, und dass die internationale Gemein-
schaft die notwendigen Schritte unternehmen soll, um die Zu-
sammenarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung des Terro-
rismus zu verstärken, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 56/160 vom 19. Dezem-
ber 2001 sowie unter Hinweis auf die Resolution 2002/35 der 

 
476 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Domi-
nikanische Republik, Ecuador, Guatemala, Honduras, Kanada, Kroatien, 
Liechtenstein, Mexiko, Neuseeland, Nicaragua, Panama, Schweiz, Surina-
me und Uruguay. 
477 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 




